
 

 

   

   

Oberpfalzwoche 2023 im Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof - Sinzing 
Wettspielausschreibung | Samstag 05.08.2023 

  

 Austragung Einzel-Zählspiel über 18-Löcher nach Stableford.  

 HCPI-Relevanz Das Wettspiel ist HCPI-relevant.  

 Teilnehmer Spielberechtigt sind Amateure, die einem DGV- Mitglied angehören   

   oder deren Club dem in seinem Heimatland zuständigen nationalen  Verband    

                                                angeschlossenen ist.  

 Höchstvorgabe 36,4 / HCPI 36,5 bis 54 (werden mit 36,4 gewertet). 

 Teilnehmerzahl 120 Teilnehmer. Gehen mehr Meldungen ein, entscheidet das frühere Datum 

  des Eingangs der Meldung. Es wird eine Warteliste geführt. 

 Spielbedingungen  Nach den offiziellen Golfregeln des DGV einschl. Amateurstatut, Platzregeln 

 des GYC Gut Minoritenhof. sowie den Regelungen der Standardwettspielaus- 

 schreibung. 

 Startmodus nach HCPI aufsteigend 

 Abschläge gelb/rot 

 Turnierstart ab ca. 8.30 Uhr Reihenstart Tee 1  

 Wertung und Preise 1. Brutto jeweils Damen und Herren, 1.-3. Nettopreise in 4 Wertungsklassen 

   Sonderwertungen - Nearest to the Pin, Longest Drive – 

                                                Bei großer Beteiligung 2 Siegerehrungen (Gruppe A+B / C+D) 

  Bei gleichen Ergebnissen werden bis zu einer Entscheidung die schwersten/

 /leichtesten 9, 6, 3, 1 Löcher (Standardverfahren DGV) gewertet,  

 im Netto unter Vorgabenanrechnung. Bei weiterer Gleichheit entscheidet das Los. 

 Meldungen Per Aushang, Telefon, E-Mail oder Golf.de. 

 Meldeschluss Donnerstag, 3. August 2023; 15.00 Uhr 

 Startgeld Mitglieder € 20 / Gäste € 57,50 inkl halbes GF  

 Jugend bis 18 J.: Mitglieder € 15 / Gast € 35 inkl. erm. GF 

 inkl. Halfway-Verpflegung. Spieler die sich nach Meldeschluss abmelden bzw. nicht 

 erscheinen, sind von der Zahlung der Startgebühr nicht befreit.  

 Spielleitung Maria Bauer, Olaf Hollensen, Tobias Ruf 

 Änderungsvorbehalt Die Spielleitung hat in begründeten Fällen das Recht, die Platzregeln abzuändern, 

 die Startzeiten neu festzusetzen oder abzuändern sowie die Ausschreibungsbedin- 

  gungen abzuändern oder zusätzliche Bedingungen herauszugeben. 

    


